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Aufsichtspflicht und Haftung, ein trockenes Thema ? 

 
Menschen mit geistiger Behinderung sind häufig nicht in der Lage, Risiken und 
Gefahren realistisch einzuschätzen und ihr Tun entsprechend auszurichten. Dies 
kann sie gefährden, es kann aber auch Gefährdungen anderer herbeiführen.  
Durch angemessene Unterstützung und Aufsicht müssen solche Gefährdungen 
vermieden werden, ohne die Eigenverantwortung und das Selbstbestimmungsrecht 
des Menschen mit Behinderung  und damit die Normalität seines Lebens über 
Gebühr einzuschränken. 
Der Gesetzgeber hat viele Paragraphen und Vorschriften zum diesem Thema 
erlassen und schließlich  heißt es ja auch „Aufsichtspflicht“ Pflicht bedeutet wir 
müssen es tun und es hat Konsequenzen, wenn wir diese Pflicht verletzen. 
 
Was ist denn eigentlich Aufsichtspflicht? 
Wer bedarf der Aufsicht? 
Wer hat die Aufsichtspflicht? 
Wie kann ich die Aufsichtpflicht erfüllen? 
 
Diese Fragestellungen werden wir bearbeiten und versuchen Klarheit in den 
Paragraphendschungel zu bringen. 
Nach einer theoretischen Einführung ins Thema werden wir anhand konkreter 
Praxisbeispiele  Lösungen  erarbeiten. 
 

Diese Mitarbeiterschulung richtet sich primär an alle ehrenamtlichen 
geringfügig beschäftigten und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen, Praktikanten 

und  BSJ`s der Offenen Hilfen. 
Mitarbeiter/innen der der Kindergärten Sonnenblume und des stationären 

Wohnverbundes sind herzlich willkommen. 
 

Referent: Volker Kurz, Leiter der Offenen Hilfen 

 
Wir bitten um telefonische Anmeldung unter 06202 /97848 – 10 

oder per Email. v.kurz@lebenshilfe-schwetzingen.de 


